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§ 20 BMSVG Eigenmittel

BMSVG - Betriebliches Mitarbeiter- und Selbstandigenvorsorgegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Eine BV-Kasse muss jederzeit Uber anrechenbare Eigenmittel gemaR Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in
Hohe von 0,25 vH der Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften verfligen.

2. (2)Zusatzlich zu Abs. 1 ist ein Betrag in Hohe von mindestens 0,1 vH der Gesamtsumme der
Abfertigungsanwartschaften einer besonderen Rucklage zuzufuhren, bis 1 vH der Gesamtsumme der
Abfertigungsanwartschaften erreicht sind. Diese Riicklage darf nur zur Erfullung der Kapitalgarantie (§ 24 Abs. 1)
herangezogen werden.

3. (3)Gewahrt die BV-Kasse eine zusatzliche Zinsgarantie (8 24 Abs. 2), so muss die BV-Kasse eine zusatzliche
Rucklage in Hohe der mit dem Garantiefaktor multiplizierten Gesamtsumme der Abfertigungsanwartschaften
bilden. Der Garantiefaktor wird mit der Halfte des Garantiezinssatzes festgesetzt.

4. (4)Sichert die BV-Kasse die Erflillung der Kapitalgarantie (& 24 Abs. 1) und/oder der Zinsgarantie (§ 24 Abs. 2)
vollstandig durch ein Kreditinstitut gemaR & 1 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 BWG ab, entfallt die Pflicht zur Bildung von
Rucklagen gemal? Abs. 2 und/oder Abs. 3. Die Kosten dieser Absicherung dirfen nicht dem einer
Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermogen angelastet werden. Bei befristeten Absicherungen hat die
Absicherung auch sicherzustellen, dass die BV-Kasse zeitgleich mit dem Auslaufen der Absicherung tUber
Rucklagen gemal? Abs. 2 und/oder Abs. 3 verfligt, die nicht geringer sein durfen, als diese Rucklagen zu diesem
Zeitpunkt bei einer gesetzeskonformen Dotierung ohne Inanspruchnahme der Absicherungsmaoglichkeit dieses
Absatzes waren. Die Vollstandigkeit der Absicherung ist vom Bankprufer der BV-Kasse zu prufen und im
bankaufsichtlichen Prifungsbericht zu erlautern.

5. (5)Sofern in der Bilanz der BV-Kasse ein Forderungsbetrag gemaR § 26 Abs. 3 Z 2 ausgewiesen wird, ist eine
Ausschuttung nur in jenem Ausmal? zulassig, in dem die Summe aus freier Gewinnruicklage und Bilanzgewinn
diesen Forderungsbetrag Ubersteigt.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bmsvg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/bmsvg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/bmsvg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/bmsvg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/bmsvg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/bmsvg/paragraf/26
file:///

	§ 20 BMSVG Eigenmittel
	BMSVG - Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz


